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Erläuterungen zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung 
 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung wird kein Beschluss gefasst, da sich dieser auf die 

Zugänglichmachung und Erläuterung der vorbezeichneten Unterlagen beschränkt und eine 

Beschlussfassung der Hauptversammlung über den festgestellten Jahresabschluss und die 

weiteren Unterlagen gesetzlich nicht vorgesehen ist. Der Vorstand und, soweit der Bericht 

des Aufsichtsrats betroffen ist, der Aufsichtsrat werden die zugänglich gemachten Unterlagen 

im Rahmen der Hauptversammlung erläutern. Die Aktionäre haben auf der 

Hauptversammlung im Rahmen ihres Auskunftsrechts die Gelegenheit, Fragen hierzu zu 

stellen. Der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns wird unter Punkt 2 der 

Tagesordnung gefasst. 

 


